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Medizintechnik

„MEDIZINTECHNIK“ in Bayern 

Im Anwendungsgebiet der Medizintechnik 
kommen Schlüsseltechnologien zum Einsatz, 
die Antworten auf die gesellschaftlichen 
 Herausforderungen unserer Zeit bieten.

Das Forschungsprogramm „Medizintechnik“ 
ist Bestandteil des Technologieförderkon-
zepts des Bayerischen  Staatsministeriums 
für Wirtschaft und Medien, Energie und 
Tech nologie. Das Förderprogramm Medizin-
technik soll Forschungs- und Entwicklungs-
arbeiten auf dem Gebiet der Medizintechnik 
ermöglichen und die Umsetzung der For-
schungsergebnisse in neue Produkte und 
Verfahren beschleunigen. Durch die Umset-
zung der gewonnenen Erkenntnisse wird die 
Wettbewerbsfähigkeit Bayerns als Technolo-
giestandort nachhaltig gestärkt.

Wer wird gefördert?

Antragsberechtigt sind

 Y Unternehmen mit Sitz oder Niederlassung 
im Freistaat Bayern. Kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) werden bevorzugt 
berücksichtigt.

 Y außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 
und Einrichtungen staatlicher Hochschulen 
in Bayern.

Wie wird gefördert?

 Y Die Förderung erfolgt durch Zuschüsse bis 
zu maximal 50 % der zuwendungsfähigen 
Kosten des Verbundvorhabens.
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Was wird gefördert?

Förderfähig sind firmenübergreifende FuE-Vorhaben, die in 
enger Zusammenarbeit von mehreren Unternehmen bzw. 
von Unternehmen und Forschungseinrichtungen durchge-
führt werden (Verbundvorhaben). Außerdem kann in be-
gründeten Ausnahmefällen die Durchführung von Studien 
über die technische Durchführbarkeit im Vorfeld von For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben gefördert werden. 

Schwerpunktthemen der aktuellen Förderperiode sind

 Y Methoden der Bioinformatik einschließlich der  
Biosignalanalyse und -synthese,      

 Y medizinische Bildgebung und Bildverarbeitung,

 Y intelligente, biomedizinische Sensorik bzw. Aktorik  
in Mikro- und Nanotechnik, 

 Y Laserapplikationen und optische Systeme für Diagnose 
und Therapie, 

 Y biomedizinische Mechatronik und Robotik, 

 Y Medizintechnik für minimalinvasive Chirurgie und  
Interventionen, 

 Y medizintechnische Konstruktionen und Instrumente, 

 Y Biomaterialien, Tissue Engineering und Implantate, 

 Y Organ- und Orthopädie-Prothetik, 

 Y physikalische Methoden für Konservierungs- oder  
Selektionsverfahren,

 Y systemrelevante Software für Diagnose und Therapie, 
Telemedizin und eHealth, 

 Y präventive Methoden für die Geriatrie und Gesundheits-
erhaltung.

Weitere Informationen enthalten die Richtlinien zum  
Forschungsprogramm „Medizintechnik“. Diese finden Sie unter  
www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Themen/ 
Technologie/Dokumente_und_Cover/2014-Richtlinien-BayMED.pdf

www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Themen/Technologie/Dokumente_und_Cover/2014-Richtlinien-BayMED.pdf
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Wie erfolgt die Antragstellung?

Mit der Projektträgerschaft beauftragt wurde:

Bayern Innovativ GmbH 
Innovations- und  
Technologiezentrum Bayern (ITZB)  
im Haus der Forschung  
Gewerbemuseumsplatz 2 
90403 Nürnberg 
Telefon: 0800 0268724 (kostenfrei 1)

Projektskizzen und Anträge auf Gewährung von Zuwen-
dungen sind an den Projektträger zu richten. Eine früh-
zeitige Kontaktaufnahme mit dem Projektträger wird 
empfohlen.

Die Antragstellung ist formgebunden und erfolgt auf 
elektronischem Weg. Die Zugangsdaten hierfür sind 
beim Projektträger erhältlich. Weitere Informationen 
werden auf der Internetplattform zur elektronischen An-
tragstellung (ELAN) des Bayerischen Staatsministeriums  
für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie 
unter www.fips.bayern.de bereitgestellt.

Bei Fragen

wenden Sie sich an den o. a. Projektträger. Dieser

 Y bewertet Projektskizzen und berät vor und während 
der Antragstellung,

 Y hilft bei der Suche nach geeigneten Projektpartnern,

 Y prüft die Projektanträge und bereitet die Förder-
entscheidung vor,

 Y begleitet die Förderprojekte fachlich und administrativ,

 Y prüft die Projektberichte und die Verwertung der  
Ergebnisse.

1) kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus dem  
Mobilfunknetz

http://www.fips.bayern.de
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Weitere Angebote zur Technologieförderung: 

 Y Bayerisches Technologieförderungsprogramm

 Y Förderprogramm Technologieorientierte  
Unternehmensgründungen

 Y Forschungsprogramm Elektromobilität und  
innovative Antriebstechnologien für mobile  
Anwendungen

 Y Forschungsprogramm Neue Werkstoffe

 Y Forschungsprogramm Bio- und Gentechnologie

 Y Bayerisches Energieforschungsprogramm

 Y FuE-Förderprogramm Elektronische Systeme

 Y FuE-Förderprogramm Informations- und  
Kommunikationstechnik

Nähere Informationen und weitere Hinweise zu die-
sen Förderprogrammen erhalten Sie zentral beim 
Haus der Forschung im Innovations- und Technologie-
zentrum Bayern unter 

www.haus-der-forschung.de 
und kostenfrei 1 unter   
Telefon 0800 0268724.

1) kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus dem  
Mobilfunknetz
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Weitere Initiativen: 
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Hinweis:
Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staats regierung he-
rausgegeben. Sie darf  weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum 
von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahl werbung verwendet werden. Dies gilt für 
Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europa wahlen. Missbräuchlich ist  während dieser Zeit 
insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie 
das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben von parteipolitischen  Informationen oder Werbemitteln. 
 Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum  Zwecke der Wahl werbung. Auch ohne zeit-
lichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet 
 werden, die als Parteinahme der Staatsregierung  zugunsten  einzelner politischer Gruppen verstan-
den werden könnte. Den  Parteien ist gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen 
 Mitglieder zu verwenden.
Die Druckschrift wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Gewähr für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit des Inhalts kann dessen ungeachtet nicht übernommen werden.

BAYERN I DIREKT ist Ihr direkter Draht zur 
Bayerischen Staatsregierung. 

Unter Telefon 089 122220 oder per  E-Mail 
 unter direkt@bayern.de erhalten Sie In-
formationsmaterial und Broschüren, Aus-
kunft zu aktuellen  Themen und Internet-
quellen sowie Hinweise zu Behörden, 
zuständigen Stellen und Ansprechpart-
nern bei der Bayerischen Staatsregierung.

Bayern. Die Zukunft. 
www.bayern-die-zukunft.de

www. wirtschaftsschutz.bayern.de

Initiative Wirtschaftsschutz
Eine gemeinsame Aktion des Bayerischen Staatsministeriums 
des Innern, für Bau und Verkehr und des Bayerischen Staats mi-
nisteriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie 

mailto:direkt@bayern.de
http://www.bayern-die-zukunft.de
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